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1. fordert alle Vertragsstaaten von Rüstungsbegren-52/31. Verifikation unter allen ihren Aspekten, einschließ-
zungs-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsübereinkünften lich der Rolle der Vereinten Nationen auf dem
nachdrücklich auf, sämtliche Bestimmungen dieser Überein- Gebiet der Verifikation
künfte durchzuführen und einzuhalten;

2. fordertalle Mitgliedstaatenauf, ernsthaft zu bedenken,
welche Folgen jedwede Nichteinhaltung von Bestimmungen
der Rüstungsbegrenzungs-, Abrüstungs- und Nichtverbrei-
tungsübereinkünfte für die internationale Sicherheit und
Stabilität sowie für die Aussichten auf Fortschritte auf dem
Gebiet der Abrüstung hätte;

3. fordertalle Mitgliedstaatenaußerdem auf, Bemühun-
gen um die Lösung von Fragen der Vertragseinhaltung durch
Mittel zu unterstützen, die mit diesen Übereinkünften und dem
Völkerrecht im Einklang stehen, mit dem Ziel, die strikte unter Hinweis auf ihre Resolutionen 40/152 O vom
Einhaltung der Bestimmungen der Rüstungsbegrenzungs-, 16. Dezember 1985, 41/86 Q vom 4. Dezember 1986, 42/42 F
Abrüstungs- und Nichtverbreitungsübereinkünfte durch alle vom 30. November 1987, 43/81 B vom 7. Dezember 1988,
Vertragsstaaten zu fördern und die Intaktheit dieser Überein- 45/65 vom 4. Dezember 1990, 47/45 vom 9. Dezember 1992,
künfte zu bewahren beziehungsweise wiederherzustellen; 48/68 vom 16. Dezember 1993 und 50/61 vom 12. Dezember

4. begrüßtdie Rolle, die die Vereinten Nationen bei der
Wiederherstellung der Intaktheit bestimmter Rüstungsbegren-
zungs-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsübereinkünfte und
bei der Förderung diesbezüglicher Verhandlungen sowie bei
der Beseitigung von Friedensbedrohungen gespielt haben und
weiterhin spielen;

5. ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin die
Unterstützung zu gewähren, die erforderlich sein könnte, um
die Intaktheit von Rüstungsbegrenzungs-, Abrüstungs- und
Nichtverbreitungsübereinkünften wiederherzustellen und zu
schützen;

6. ermutigt alle Vertragsstaaten, Bemühungen zu
unternehmen, um soweit erforderlich zusätzliche Koopera-
tionsmaßnahmen auszuarbeiten, die das Vertrauen in die
Einhaltung der bestehenden Rüstungsbegrenzungs-, Abrü- 3.beschließt, in die vorläufige Tagesordnung ihrer
stungs- und Nichtverbreitungsübereinkünfte erhöhen und die vierundfünfzigsten Tagung den Punkt "Verifikation unter allen
Möglichkeit von Fehlinterpretationen oder Mißverständnissen ihren Aspekten, einschließlich der Rolle der Vereinten Na-
verringern können; tionen auf dem Gebiet der Verifikation" aufzunehmen.

7. stellt fest, daß Versuche und Forschungsarbeiten auf
dem Gebiet der Verifikation dazu beitragen können und bereits
dazu beigetragen haben, Verifikationsverfahren für Rüstungs-
begrenzungs-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsüberein-52/32. Objektive Informationen über militärische Angele-
künfte zu bestätigen oder zu verbessern, die sich noch im genheiten, einschließlich der Transparenz der
Prüfungs- oder Verhandlungsstadium befinden, und somit vom Militärausgaben
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Übereinkünfte an ein
größeres Vertrauen in die Wirksamkeit der Verifikations-
verfahren als Grundlage für die Feststellung der Vertrags-
einhaltung ermöglichen;

8. beschließt, den Punkt "Einhaltung der Rüstungs-
begrenzungs-, Abrüstungs- und Nichtverbreitungsüberein-
künfte" in die vorläufige Tagesordnung ihrer vierundfünfzig-
sten Tagung aufzunehmen.

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

Die Generalversammlung,

im Hinblickdarauf, daß wirksame Verifikationsmaßnahmen
im Zusammenhang mit den Rüstungsbegrenzungs- und
Abrüstungsübereinkünften und anderen ähnlichen Ver-
pflichtungen von ausschlaggebender Bedeutung sind und dazu
einen wichtigen Beitrag geleistet haben,

in Bekräftigung ihrer Unterstützung der von der Abrü-
stungskommission erarbeiteten sechzehn Verifikations-
prinzipien ,1

1995,

sowie unter Hinweisauf die Berichte des Generalsekretärs
vom 11. Juli 1986, 28. August 1990, 16. September 1992,
26. Juli 1993, 22. September 1995 und 6. August 1997 und die
dazugehörigen Addenden ,2

1. erklärt erneut, daß wirksame Verifikationsmaßnahmen
von ausschlaggebender Bedeutung für Rüstungsbegrenzungs-
und Abrüstungsübereinkünfte und andere ähnliche Ver-
pflichtungen sind und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet
haben;

2. ersuchtden Generalsekretär, der Generalversammlung
auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung über die weiteren Auf-
fassungen Bericht zu erstatten, die ihm die Mitgliedstaaten
gemäß Resolution 50/61 unterbreiten;

67. Plenarsitzung
9. Dezember 1997

Die Generalversammlung,

unter Hinweisauf ihre Resolution 51/38 vom 10. Dezember
1996 zum Thema "Objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz der Militär-
ausgaben",

Siehe Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Fünfzehnte1

Sondertagung, Beilage 3 (A/S-15/3), Ziffer 60 (Abschnitt I  Ziffer 6 des
zitierten Textes).

A/41/422 und Add.1 und 2, A/45/372 und Korr.1, A/47/405 und Add.1,2

A/48/227 und Add.1 und 2, A/50/377 und Korr.1, A/52/269.
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sowie unter Hinweisauf ihre Resolution 35/142 B vom tigung der jeweiligen politischen, militärischen und sonstigen
12. Dezember 1980, mit der das System der Vereinten Natio- Gegebenheiten einer Region sowie auf der Grundlage von
nen für die standardisierte Berichterstattung über Militäraus- Initiativen und mit der Zustimmung der Staaten der betreffen-
gaben eingeführt wurde, und ihre Resolutionen 48/62 vom den Region;
16. Dezember 1993 und 49/66 vom 15. Dezember 1994, mit
denen alle Mitgliedstaaten aufgefordert wurden, sich an
diesem System zu beteiligen, sowie ihre Resolution 47/54 B
vom 9. Dezember 1992, mit der die Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten befürwortet und die Mitgliedstaaten gebeten
wurden, dem Generalsekretär sachdienliche Informationen
bezüglich deren Umsetzung vorzulegen,

feststellend, daß seitdem eine Reihe von Mitgliedstaaten, litärausgaben, die von den Mitgliedstaaten eingehen, jährlich
die verschiedenen geographischen Regionen angehören, ein- zu verteilen;
zelstaatliche Berichte über ihre Militärausgaben und über die
Leitlinien und Empfehlungen betreffend objektive Informatio-
nen über militärische Angelegenheiten vorgelegt haben,

mit Genugtuungüber den Bericht des Generalsekretärs Organen wiederaufzunehmen, um festzustellen, welche An-3

über Mittel und Wege zur Umsetzung der Leitlinien und passungen an dem derzeitigen Instrument vorgenommen
Empfehlungen betreffend objektive Informationen über werden müssen, um eine breitere Beteiligung daran zu fördern;
militärische Angelegenheiten, so insbesondere auch über
Möglichkeiten zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung
an dem System der Vereinten Nationen für die standardisierte
Berichterstattung über Militärausgaben,

dem Generalsekretär dafürdankend, daß er den Mitglied- Struktur des Systems der Vereinten Nationen für die stan-
staaten die Berichte über die von den Staaten in standardisier- dardisierte Berichterstattung über Militärausgaben abzugeben,
ter Form gemeldeten Militärausgaben und über die Leitlinien um die Beteiligung daran zu stärken und zu erweitern, und der
und Empfehlungen betreffend objektive Informationen über Generalversammlung auf ihrer dreiundfünfzigsten Tagung
militärische Angelegenheiten zur Verfügung gestellt hat, einen Bericht zu der Frage vorzulegen;

erfreutüber den Entschluß vieler Mitgliedstaaten, Informa- 6.fordert alle Mitgliedstaatenauf, dem Generalsekretär
tionen über ihre Militärhaushalte auszutauschen und jährlich rechtzeitig zur Behandlung durch die Generalversammlung auf
zu veröffentlichen und die Leitlinien und Empfehlungen ihrer dreiundfünfzigsten Tagung ihre Auffassungen über Mittel
betreffend objektive Informationen über militärische Angele- und Wege zur Stärkung und Erweiterung der Beteiligung an
genheiten entsprechend umzusetzen, dem System der Vereinten Nationen für die standardisierte

in Bekräftigung ihrer festen Überzeugung, daß ein besserer
Fluß objektiver Informationen über militärische Angelegenhei-
ten zum Abbau der internationalen Spannungen sowie zur
Vertrauensbildung zwischen den Staaten und zum Abschluß 7.beschließt, den Punkt "Objektive Informationen über
konkreter Abrüstungsvereinbarungen beitragen kann, militärische Angelegenheiten, einschließlich der Transparenz

überzeugt, daß die Verbesserung der internationalen Be-
ziehungen eine solide Grundlage für die Förderung weiterer
Offenheit und Transparenz in allen militärischen Angelegen- 67. Plenarsitzung
heiten bildet, 9. Dezember 1997

unter Hinweisdarauf, daß in den Leitlinien und Empfeh-
lungen betreffend objektive Informationen über militärische
Angelegenheiten bestimmte Bereiche zur weiteren Behandlung
empfohlen wurden, beispielsweise die Verbesserung des
Systems der Vereinten Nationen für die standardisierte Be-
richterstattung über Militärausgaben,

1. empfiehltdie Leitlinien und Empfehlungen betreffend Neuentwicklungen sowohl für zivile als auch für militärische
objektive Informationen über militärische Angelegenheiten Zwecke genutzt werden können und daß auf zivile Anwen-
allen Mitgliedstaaten zur Umsetzung, unter voller Berücksich- dungsmöglichkeiten ausgerichtete Fortschritte auf wissen-

2. fordert alle Mitgliedstaatenauf, dem Generalsekretär
jährlich bis zum 30. April über ihre Militärausgaben in dem
letzten Rechnungsjahr Bericht zu erstatten, für das Daten
verfügbar sind, und dafür vorläufig das in ihrer Resolution
35/142 B empfohlene Berichterstattungsinstrument heran-
zuziehen;

3. ersuchtden Generalsekretär, die Berichte über Mi-

4. unterstütztdie Absicht, die der Generalsekretär in
seinem Bericht bekundet hat, im Rahmen der verfügbaren3

Mittel die Konsultationen mit den zuständigen internationalen

5. ersuchtden Generalsekretär, auf der Grundlage der
Ergebnisse der geplanten Konsultationen und unter Berück-
sichtigung der Auffassungen der Mitgliedstaaten Empfeh-
lungen zu den erforderlichen Änderungen des Inhalts und der

Berichterstattung über Militärausgaben, so auch über die
erforderlichen Änderungen seines Inhalts und seiner Struktur,
mitzuteilen;

der Militärausgaben" in die vorläufige Tagesordnung ihrer
dreiundfünfzigsten Tagung aufzunehmen.

52/33. Die Rolle von Wissenschaft und Technologie im
Kontext der internationalen Sicherheit und der
Abrüstung

Die Generalversammlung,

im Hinblick darauf, daß wissenschaftlich-technische

schaftlich-technischem Gebiet gewahrt und gefördert werden
müssen,A/52/302.3




